
HanseMerkur Reiseschutz
in Zeiten von Corona

Ergänzung zu allen HanseMerkur Versicherungen, die eine Reise-Rücktritt beinhalten.
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1  Corona-Reiseschutz vor Reisebeginn
Stornokostenabsicherung vor der Reise bei
• häuslicher Isolation (Quarantäne) infolge einer behördlichen 

Maßnahme (z. B. Anordnung) oder einer Anordnung durch 
berechtigte Dritte (z. B. Arzt)

• Verweigerung der Beförderung bzw. Betretens des 
versicherten Mietobjektes durch berechtigte Dritte  
(z. B. Flughafenpersonal, Vermieter) am Tag der Hinreise 

Erstattung
• der entstandenen Storno- oder Umbuchungskosten
• des Einzelzimmer-Zuschlags bei Teilstornierung
• der Hinreise-Mehrkosten z. B. für Hotel oder Flug 

Selbstbehalt: Kein Selbstbehalt

2  Corona-Reiseschutz während der Reise
Reisepreisabsicherung während der Reise bei
• Isolation (Quarantäne) infolge einer behördlichen 

Maßnahme (z. B. Anordnung) oder einer Anordnung durch 
berechtigte Dritte (z. B. Arzt) Verweigerung der Beförderung 
bzw. Betretens des

• versicherten Mietobjektes durch berechtigte Dritte  
(z. B. Flughafenpersonal, Vermieter) am Tag der Rückreise

Erstattung
• der nicht genutzten Reiseleistungen
• des vollen Reisepreises bei Abbruch in der 1. Hälfte der Reise 

(max. bis zum 8. Reisetag)
• der Rückreise-Mehrkosten z. B. für Hotel oder Flug 

Selbstbehalt: Kein Selbstbehalt

Corona-Reiseschutz 

Reisepreis 
bis EUR

Einzelpers./ Familie 
EUR

400,– 5,–
1.000,– 9,–
2.000,– 15,–
3.000,– 19,–
4.000,– 25,–
5.000,– 35,–
7.500,– 49,–

10.000,– 59,–

1   2  

Das Werbeblatt gibt den Versicherungsschutz nur zum Teil wieder. Bei einem Versicherungsabschluss erhalten Sie die kompletten Versicherungsbedingungen. 
Bitte schließen Sie Ihre Reiseversicherung möglichst mit der Reisebuchung ab, um von Anfang an den Versicherungsschutz zu genießen. Es gelten die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen VB-RKS 2021 (T-D) und VB-RS 2021 (T-Corona-D).



Erstinformation gemäß § 66 VVG (erlaubnisfreier Reiseannexvertrieb)

Ihre HanseMerkur Reiseversicherung wird vermittelt von:

Name des Unternehmens 

Straße

PLZ, Ort

Kontaktdaten der Beschwerde- und Schlichtungsstelle:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Telefon 0800 3696000
Fax 0800 3699000
E-Mail Beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Informationen zum Corona-Reiseschutz

Abschlussfrist
Für den Corona-Reiseschutz gilt dieselbe Abschlussfrist wie für die HanseMerkur
Reise-Rücktrittsversicherung. Über geänderte Abschlussfristen informieren wir Sie unter
www.hmrv.de/fragenundantworten.

Selbstbehalt
Es fällt keine Selbstbeteiligung an.

Risikopersonen
Als Risikopersonen bezeichnen wir:
•  Personen, die mit der versicherten Person gemeinsam eine Reise gebucht haben. Dies gilt nicht, wenn mehr  

als 6 Personen oder bei Familientarifen mehr als 2 Familien gemeinsam eine Reise buchen.
•  Personen, die mit der versicherten Person in häuslicher Gemeinschaft leben.

Reisewarnungen
Die Leistungen in allen Standardprodukten sowie die Leistungen im Corona-Reiseschutz gelten auch,
wenn für das Zielgebiet eine coronabedingte Reisewarnung vorliegt.besteht.


